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 Veröffentlicht am 03.03.1953

Norm

VBG §7 Abs1

VBG §32 Abs2 lita

Rechtssatz

Zur Frage, ob ein Fernbleiben vom Dienst gegen den Willen des Dienstvorgesetzten wegen Antrittes eines

Krankenurlaubes unter Berufung auf eine Einweisung der Krankenkasse in ein Genesungsheim, in der vermerkt ist,

daß der bewilligte Erholungsaufenthalt im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen als

Arbeitsunfähigkeit gelte, eine gröbliche Dienstverletzung darstellt.
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